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AVG §74 Abs2;
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Besprechung in JBl Nr 10/1993, S 676 ff Besprechung in:JBl 1993/10;

Hinweis auf Stammrechtssatz
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Stammrechtssatz

Die Kostenersatzp>icht iSd des § 44 EisbEG 1954 umfaßt nicht Kosten ungerechtfertigten Einschreitens.

"Ungerechtfertigt" ist weder als "endgültig erfolglos" noch als "mutwillig" zu verstehen. Ein ungerechtfertigtes

Einschreiten liegt vielmehr dann vor, wenn es nach objektiven Maßstäben kein geeignetes Mittel für eine

zweckdienliche Rechtsverfolgung sein kann. Hat der Enteignungsgegner Lösungsvarianten aufgezeigt, die hinsichtlich

der Notwendigkeit der Enteignung (wenigstens eines Teiles der Fläche) beachtlich waren, sind die ihm entstandenen

Kosten nicht durch ungerechtfertigtes Einschreiten hervorgerufen.
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